
Das feierliéhe Arn'{uts‚gélübde der Ordefispersorien
1M österreichischen Staatsrechte.

Von Lambert Kober 15
Nach der Auffassung und Würdigung des Ördens wesens

der katholischen Kirche seıtens es Staates richtet sich natur-
gemä auch die rechtliche Stellung der verschiedenen Ordenund Ordens ersonen. Die kirchenpolitischen Zustände der Gegen-wart haben A ın den einzelnen Staaten eine große Mannigfaltigkeitgezeltigt. Die 1m oströmischen Reiche unbestritten gewährleisteteun: auch nach deutschem Rechte ohne weıters anerkannte Privat-
rechtsfähigkeit der einzelnen Klöster Ssowı1e die rechtliche Stellungder Orden brach mıt dem Verfall der alten Verfassungen 1in
den meısten Staaten oder wurde doch gewaltıig E1n
schüttert, und sSo hat auch Orden und Klöster, welche der
gänzlichen Unterdrückung entg1engen und den allgemeinen Sturm
der Klosteraufhebungen der beiden etfzten Jahrhunderte über-
dauerten, ın den verschiedenen Staaten e1iIn verschiedenes Schicksal
ereilt, In talıen stehen heute die Ordensgenossenschaften unter
dem allgemeinen Vereinsrechte, In. Frankreich sind s1e - iıhrer
Rechte überhaupt beraubt worden, 1n a  en und W ürttembergmuß eine Ordensniederlassung staatlich erlaubt se1ın und dıe
Korporationseigenschaft durch eine besondere Verleihung e]JgeNserstehen, in Preußen kommt in der Praxis den UOrden die Existenz-
berechtigung und den einzelnen Klöstern die Privatrechtsfähigkeit a O Azumeıst auf Grund des gemeinen Rechtes als Genossenschaften
Z ıIn Sachsen ist; die Neugründung Vo  S Klöstern kurze and
verboten und mıiıt Ausnahme geduldeter deutscher SchulschwesternSOWI1e der ‚anerkannten ZWeI alten Cistercienserinnenklöster ın
der Lausitz- selbst den einzelnen Ordenspersonen die Ausübungihrer Ordenstätigkeit untersagt. Und WAas die einzelnen (O)rdens-
mitglieder angeht, SO wird in den meisten Staaten die ()rdens-
profeß auf dem Gebiete des weltlichen Rechtes einfach ıgnorliert.ene ZWeEeI Staaten, 1n denen das kanonische Recht bezüglich der
rechtlichen Stellung der Orden ınd löster WwWI1e der einzelnern
Mitglieder derselben beinah
Bayern und sterreich. vollständig anerkannt  r  | 1S%, sınd

ach sterreichischem Rechte erfreuen sıch also die legitierrichteten Klostergemeinden ohne weıters als Korporationen voll-ständiger Kechtsfähilgkeit, wenn auch iıhre Kxemption durch den
Staat dahin beschränkt erscheint, daß sıe ın Bezug auf 16 VOL
den Behörden abgehandelten Kechtsgeschäfte eıne Unterstellungunfter die Diözesanbischöfe erfahren, und die statutarischen Vor
stände der Ordenshäuser sind als solche auch von der Staats-
jqrwaltun‚g anerkannt. Gleichwohl wAare CS weıt gefehlt, aus der
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staatlıchen Anerkennung des kanonischen Rechtes auf dıe voll
ständıge Freiheit der Kırche innerhalb ihrer Kechtssphäre zu
schheßen. Im Gegenteil, es sınd Laufe der eıt viele
(jesetze und Verordnungen erflossen, welche die kanoniısche

daß auch Osterreich dieAutonomie der Orden verletzten,
Kırche mi olchen staatlichen (jesetzen rechnen muß die S16
der freien Ausübung ihres guten Rechtes nıcht unerheblich hindern

Diese 'Tatsache I1 uln auch Geltung Ce1HeI1L Rechts-
punkte gegenüber, dessen Behandlung vorliegende Zeilen
wıdmet sınd, nämlich der staatlıchen Bewertung und
Handhabung des feierlıchen Armutsgelübdes VO
\Ol‘ fe Bekanntlıich begibt sıch der Regulare nach
kanonischem Rechte durch das feierliche Gelübde der freiwilligen
Armut jedes Ei gentums- Nutzungsrechtes sämtlıcher Güter,
die ıhm VOT sSciher Proteß WIeC immer eıgneten, und verliert über-
diıes jedes Recht, fortan irgend eiwas Se1 als Besıtz, SeI es als
Nutzung, unabhängig Von SCIHNHEMmM Oberen für sıch erwerben,

ZWAar, daß die vermögensrechtliche Persönlichkeit des Ordens-
annes nicht nter-, sondern auf das Kloster übergeht : als Indi-
yiduum ıist; er vermögensunfähig, un alles, er erwiırbt, geht

VOLN selbst in das Kıgentum des Klosters über. Damıt hängt Vor
allem ZUSamMMmMEN, daß un keinen Umständen für sıch e1n
Erbe ntreten oder jemandes Gunsten eiwas testieren anz
Und daran hält das kanonische Recht S strenge fest, daß
auch dem (Ordensoberen dıe Befugnis abspricht dem Professen
ZU erlauben, daß DEeN etzten Willen errichte

ber gerade diesem Punkte r1 das österreichische
Recht Z dem kanonıschen teilweise Widerspruch, indem
s Reihe VON Ausnahmen enthält, welche e1Nem ach geltendem

kıirehlichen Recht ‚vermögensunfähigen Religiosen die Erwerb- S
un Testierfähigkeit einräumen nd gesetzlich gewährleisten. Der
Wortlaut des S 573 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches
heißt nämlich : „Urdenspersonen sınd 1n der Regel nıcht befugt,

%VAH testieren, allein, der Orden eINe besondere Begünstigung,
daß Sein (ıeder testieren können, erlangt hat; UOrdens-

die Auflösung VOIL den Gelübden erhalten haben ; WeEeENN
sIe durch Aufhebung ıhres Ordens; Stiftes oder Klosters AaUS
ihrem Stande getreten sind ; oder, WenNnn S16 e1Ne solchen

Verhältnisse angestellt sind, daß S16 vermöge der politischen Ver-
ordnungen nicht mehr als Angehörige des Ordens, Stiftes oder
Klosters angesehen werden, sondern vollständiges Kigentum e17’ -
werben können, ıst ihnen erlaubt, durch Erklärung des

letzten ıllens arüber ZzZU verfügen.“
Wenn WILE Nun aus diesem esetze alle Jene Ordensleute

ausschalten, welche auch ach kirchlichem Rechtevollkommen
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freı oder mı; gewissen Einschränkungen über iıhr Vermögen
verfügen können, die somiıt ın gegenwärtiger Untersuchung nıcht.
in Betracht kommen, also die Rıtterorden (jedoch nıcht deren
Priester, -für ‚welche die regulare Strenge resusecıitiert wurde), dann
die Religiosen, ‚welche durch Entbindung VO  - den (z5elübden oder
durch Aufhebung ihres Ordens 4US ihrem Stande getreien sind,

bleibt doch noch eiıne große Anzahl VON Ordensleuten übrig,
dıe kanonisch vermögens- un daher erwerb- nd testierunfähle
sind, bei denen aber der stagt dıe kanonıschen Wırkungen ihres
Armutsgelübdes nıicht achtet, weıl s1e „1In eınem solchen
Verhältnisse angestellt sind, daß 81 vermöge der
politischen VerordnungennichtmehralsAngehörı:ge
des Ordens, Stıiftes oder Klosters angesehen werden,
sondern vollständiges EKıgentum erwerben können.”

Die erste Gruppe dieser staatlicherseıts für erwerb- und
testierfählg erklärten Ordensleute bildeten jene f  &* e ] F,
deren Stellung in der zweıten Hälfte des Jahrhunderts die:
AIn Wiener Hofe herrschende staatlıche Kirchenhoheıt geschaffen
hatte Die großstilig angelegte Klosteraufhebung, dıe eine aupt-
tätigkeıt des josephinischen Kegıments darstellte, hatte nämlich
einer großen Anzahl VOI} Ordenspriestern eru un Unterhalt
gyeraubt un diese in die Notwendigkeit verseitzt, siıch Öl dem:
(Gewaltherrscher staat eiıne nach dessen ıllen geregelte un
bestimmte Lebensstellung zuweisen lassen. Die Ordenspriester
der aufgehobenen Klöster mußten sıch „säkularisieren“ lassen
eine Säkularisierung, die VON der Regierung als kircehlicherseits
angeordnet vorgeschützt, aber VO apostolischen Stuhl nıchts
weniger als anerkannt wurde, denn der Übertritt ın andere
in ihrem Bestande belassene Klöster WAaLr sehon dadurch geradezu
unmöglich gemacht, daß diesen der Numerus fixus der „erlaubten“
Mitglieder strenge vorgeschrieben WAar, Allein‘ daran WLr dem
Staate nıcht Nachdem die noch bestehenden Klöster durel:
die der kirchlichen Unabhängigkeit sehr ohn sprechenden.
und als Ausnahmegesetze die Gerechtigkeit ın höchstem Grade
verletzenden Amortisationsgesetze 1n ihrem Vermögenserwerb
eingeschränkt worden Wärcen, wurde auch dıe Verwendung ıhrer
Stiftsmitglieder VOoll der Kegilerung bestimmt : die Ordenspriester
wurden ın dıe Seelsorge kommandiert, wobel sie sıch nach einıger
Zieit für 1e lebenslängliche Ausübung des Seelsorgeamtes ent-
scheiden oder sich den seinerzeltigen Rücktritt ın ıhr Ordenshaus
vorbehalten konnten.!) Mit diıesen Bestimmungen verband nun der

Wie dıe Bischöfe solche Verordnungen ausführten, davon hier ein
Beispiel, das Wr dem Memoralienbuch der Pfarre Hohenfurth (Abt. » Varıa
decreta et Tacta« XX entnehmen : » Nos (gemein ist der Budweilser Bischof
ra Schaffgotsche) tenore praesentium in Domino ipdulgemus‚ ul Reig.
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Sstaat auch rechtliche Folgen Sinne folgender Verordnungen :
dıe den Welt-Was zunächst dıe Ordensmitglieder betraf,

priesterstand übergetreten -wWaren, a|80 dıe Proftessen der aufge-
hobenen Klöster, konnten diese ebenso als dıe durch
eiNe Dispens säkularisierten Ordensgeistlichen das, WwWäas hıs
ihrem Austritte den übrigen weltlichen Intestaterben wirklich
zugefallen WäTr, zurück{fordern. Von der e1ıt, der Aufhebung
angefangen jedoch erfreuten SiIe sıch der gesetzlichen Fähigkeit
durch Erbschaft sowohl als auf Jede andere gesetzmäßıge Weise
Kigentum erwerben (Hofdekret November Dabei
War ihnen Vonmn den unbeweglichen (z+ütern nd Kapıitalıen ljediglich
der Fruchtgenuß, keineswegs die Veräußerung gyestatiel, und
VvVon Todeswegen urften S16 nach Wohlgefallen darüber verfügen
und auch das 1Ur unfifer der Bedingung, daß das Vermächtnis:
nıemals Fremden oder außer den Erblanden wohnhaften
Untertan zugedacht Wr (Patent VO August Jene
Regulargeistlichen der aufgehobenen Klöster, dıe e1i1le Kurat-
pfründe versahen, aber noch nıcht alg Weltpriester qualifiziert
erschlenen, weil S16 sıch ZUr lebenslänglichen Ausübung der Seel-

nıcht verpflichtet und e1Ne dahın lautende Erklärung noch
nıcht abgegeben hatten, mußten auf die facultas testandı Ver-
zichten (Hofdekret Oktober 1784).3) Ferner wurde verfügt,
daß allen JEHEN Fällen, Geistliche der aufgehobenen Klöster
ohne Testament sterben oder ıhr Testament Gunsten Aus-
wärtiger gemaclht haben würden, die gesetzlıche KErbfolge Platz.

greifen habe und dort, keine Verwandten da sind oder
außer den Erblanden wohnen, die Verlassenschaft dem Kiskus
zufallen mu Patent 6 November Diese Verordnung,
die auch auf die Laienbrüder der aufgehoben Ordenshäuser
gedehnt w urde, fand schließlich Krgänzung dem Hof:
dek1ı et Oom ] Dezembeı 178565} as den Geistlichen der auf
gehobenen Klöste1r Ansehung des Pflichtteiles gleiche Rechte

Juhanus Fischer rd Uistere Mon ltoyadensıs professus Pro tempore, qUO
in ur& 4ADIM Au OCCUpPatus fuerIis, vinculo COMMUNI1tAaTIS, regularum eL statfu-
torum accidentalium ordinis solutus eposito habıtu reguları monaster10 er
clausura egredi servatısque essentialibus (sic!) (I)rd statutıs voLloque eastıfatıs sub
oboedientia et lurisdietione nostira saqeculo mnanere, vestem Cleriecı saecularıs
adsumere aNnımarum solerter admınıstrare POSSIS (uousque igıtur

AD 11INAITI UL exXstilter1s, et. instar Clericr Naecularıs Altissımiıs reSNus ordıinatı]ıo-
ıbus ASS! couformare <&
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mıt e ‘übrigen Kindermn gebühren, der Erblasser ach der
ufhebung gestorben ist

Anderer Natur War die vermögensrechtliche Stellung, die
ol der kKegierung jenen Seelsorgsgeistlichen zugesichert wurde,
welche einem in seiınem Bestande hbelassenen Kloster als Mitglieder
‚angehörten, wobel den dıesbezüglichen Verordnungen verschledene
Unterscheidungen Grunde gelegt wurden, nach denen sich Art
und Umfang der zukommenden Vermögensrechte richteten, nämlich:
ob dıe Urdensperson ZULL stabilitas loe1 gehalten WAar oder 1
Verbande eınes zentralıistisch organısierten Ordens stand, ob 816
auf einer Weltpriester- oder auf einer dem ejıgenen Orden., bzZw.
Ordenshause inkorporierten deelsorgsstation eXponlert ı war, und
schließlich, ob sS1e sıch ZUFr Jebenslänglichen Ausübung der Seel

verpflichtet hatte oder nıcht. Darnach wurde den als selbst-
ständıge Pfarrer und Lokalkapläne ausgesetzten Ordensleuten
von solchen nıcht aufgehobenen Klöstern, dıe keine stabilitas loe:
hatten, die Macht eingeräumt, über das AaUSs den Einkünften ihrer
Pfründe oder sonst erworbene Vermögen letztwillig Z verfügen,
und gleichzeltig die Bestimmung getroffen, daß in Intestatfällen
deren Verlassenschaft nach der bel den Weltpriestern vorge-
schriebenen Krbfolgeordnung in Teile, für die Armen, für dıe
Verwandten und für dıe Kirche Z verteılen sSe1l (Hofdekret E
April 1786).1) Das gleiche zecht wurde mıiıt Hofdekret VO

Dezember 1788 auch auf jene Urdensgeistliche ausgedehnt,
dıe nıcht als selbständige Seelsorger, sondern als Kooperatoren,Hilfspriester, Vikare tätıg waren ; auch ihnen wurde gestattet,
1in weltliches Vermögen erwerben und durch den letzten
Willen rechtmäßig darüber verfügen. Jedoch W3a immer VOF-
ausgesetzt und ın der Wolge’ neuerdings eingeschärfrt, daß die
betreffenden Ordenspriester ihre Erkläruné' für den ljebenslänglichenAufenthalt bei der Seelsorge abgegeben a  en (Höchstes and
bıllet 29 März 15  ) 3) und daß C sich ur um Stationen handle,
welche  dem Ordenshause de die Pfründe versehenden Geistlichen
nicht inkorporiert sind, denn in diesem Falle _ fel die Veriassen-schaft jedesmal em _ eigenen Kloster Bei den Mitgliedernderjenigen Klöster aber, welche durch die Gebundenheit zur sta-bilıtas OC1 eine mehr autonome. Verfassung hatten :und ihre 1R-
korporierten Pfarreien miıt eıgenen Priestern besetzten, wurde die
alte Testierunfähigkeit aufrecht erhalten, obgleich ihnen eine CWI1sse Erwerbsfähigkeit suppositıve nicht abgesprochen wurde. (HofSA 23. ) Oktober

1). 0, BaS 50
B 51
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S )

——  —

Wohl sind die den zıtıierten Dekreten erflossenen Ver-
ordnungen, objektiv betrachtet Ausnahmegesetze, und dies mI1€t
Rücksicht auf die Intention des Gesetzgebers sowohl alg auch

nsehung der eıt ihrer Erlassung obwaltenden Verhältnisse,
e J& vorübergehender Natur W und Jene€ Art privatrechtlich
privilegierter Ordenspriester solange erheischten, als nıcht
durch den kommenden Nachwuchs VOI Weltpriestern diese über-
Nüssıg geworden Wärecn, aber S16 haben ihre Geltung nıcht Ver-

loren, indem sich die Judikaturen der österreichischen Gerichte
hi 11} die neuestie Zeeit auf S16 berufen. Und dies gilt auch VORN

weıteren Gruppe VOÖODO Ordensgeistlichen, die „l solchen
Verhältnis angestellt sind, daß S] 6 vermöge der politischen Ver-
ordnungen niıcht mehr als Angehörige des UOrdens, Stiftes oder
Klosters angesehen werden“, nämlich vo den WFeldgeistlichen.
Hatte nämlich sechon die Hofkriegsratsverordnung Vo März
1779 bestimmt : „Die Verlassenschaft Regimentskaplans
VO der Ordensgeistlichkeit, wenn er intestato stirbt, ist denen
sıch Jegitimierenden Intestaterben, 11 Ermangelung derselben aber
dem Milıtärinvalideninstitute einzuantworten“, und war gleich-
falls miıt ner Hofkriegsratsverordnung VO Z Julı 1/(92) die
Bestimmung‘erflossen : „Sowie jeder Regimentskaplan, un wenn

auch eınOrdensgeistlicher wäre, aıt, Se1nenm dem sogenannten
eulio quası castrensı bestehenden Vermögen frei schalten und
letzten Wiıllen anordnen kann. ebenso wird nach SeINEMmM ode

dıe Verlassenschaft hbe1l dem Regimente abgehandelt“, wurde
das yleiche Recht auch noch dem 1860 herausgegebenen
Dienstreglement für dıe Infanterıe Teil, 26, 14) den
besagten Feldgeistlichen ausdrüeklich.zugestanden. Welche Ordens-

SONST noch vermöge der politischen Verordnungen nıcht
mehr als solche angesehen werden und S1C.  h daher der (03018 Seiten
des Staates zuerkannten privatrechtlichen Stellung erireuen, wırd
ohl 111 einzelnen Fällen eISENSs bestimmt werden mussen :; jeden-
falls gehört dazu der ZUT bischöflichen W ürde promoryılerte
Regulare, und sicher sind hıeher nıchtZU rechnen die mmer-
hin an Staatsinstituten als fe S oOTrTe 1)) rektoren As
dekretarisch angestellten Ordenspriester,

Trotz dieser Ausnahmen NUunNn, durch welche sıch dıe:
staatlıche Gesetzgebung Österreich ZU den Satzungen des kano-
nıschen Rechtes Widerspruch stellte, wird doch der Grundsatz
des letzteren VOonNn der vollständigen, durch das feierliche Armuts-
gelübde kontrahierten Vermögensunfähigkeig des ÖOÖrdensmannes.

Bd  3 2501, 0, O,
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gerade 1Mm österreichiéehen Staatsrechte im großen und SaNzenrespektiert un strenge gehandhabt. Die eben gebotenenKrörterungen vorausgeschickt, wollen WIT dıe aufgestellte Be
hauptung der Hand einıger einschlägiger Entschei-
dungen erhärten un den Stand des heute geltenden bürgerlichenRechtes ermitteln, wobel WITr die Fragen nach der EKrwerbs-
und Handlungsfähigkeit VO.  b einander scheiden.

Wie AUS dem Wortlaut des allg bürgerl. Gesetzhbuches
deutlich hervorgeht, hat dieses die strengen Bestimmungen des
kanonischen Rechtes eher noch verschärft alg beseitigt, iındem
den Grundsatz des letzteren „Quidquid acquirıt monachus, acquirıtmonaster10“, also den Erwerb für das Kloster, aqusschloß un
eine absolute KErwerbsunfähigkeit des Regularen statulerte. Zudem
sollten Ja die früheren politischen dıe Privatrechte bestimmenden
Verordnungen aufrecht erhalten bleiben., denn S 539 des allgbürg. Gesetzbuches sag% ausdrücklich: „Inwiefern geistliche (+e
meıinden oder deren (Alieder erbfähig sind, bestimmen die politisehenVorschriften“, un auch das Kundmachungspatent spricht sıch
1m Absatz im gleichen Sınne aqus. Solche politische Vorschriften
aber, welche die vollständige Krwerbsunfähigkeit des Ordens-
Mannes aussprechen, sind teıls In den schon erwähnten Dekreten
enthalten, die Ja als Ausnahmebestimmungen deutlich zeıgen, daß
die Unfähigkeit des Ordensprofessen ZU Eıgentumserwerbe STEeISs
(Girundsatz der österreichischen Legislatıon SEWESECNH ist, teils fanden
S1Ee ihre Krgänzung ın späteren Verordnungen, In den Hof-
dekreten vom unı 17993, März 1809, D{ April 1816
und Juli 1827, nd haben hre Geltung auch in der olgenıcht eingebüßt, da hıs heute noch kein Gesetz besteht, welches
dıe politisch-religiösen, die Krwerbsfähigkeit der Urdenspersoneneinschränkenden VerordnunSCH ayufhebt. Kinige Fälle mögen diese
Tatsache ıllustrieren.

Kıu  en Zie, Professe des Benediktinerstiftes St Liambrecht,hatte 1n selner Kigenschaft alg Pfarrvikar der inkorporiertenPfarre Obdach dortselbst e1n Haus gekauft und
wurde ach Berichtigung des Kaufschillings als dessen Kıgen
umer 1n das Grundbuch eingetragen. Als nach dem Tode des
Genannten das Stift auf dem Rechtswege die Überlassung des
Hauses betrieb, nahm das Oberlandesgericht, dessen Entscheidungauch VO dem obersten Gerichtshof als Instanz 5l März
15887 bestätigt wurde, Gelegenheit, die Frage beantworten, ob
eın KRelig10se, der das feierliche (GAelübde der AÄArmut abgelegt hat,erwerbsfähig sel, und kam mıt seinen Motiven Zı dem Schluß :
Der Satz, daß Urdenspersonen ınfolge des feierlichen Geltibdes
der Armut nicht fählg sınd, Kıgentum erwerben, steht nach
Österreichischem Recht unzweifelhaft fest Denn nach römisch-
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k anonischem Recht ist; die Juristische Wirkung des (Geltibdes der
Armut die Unfähigkeit des Relig10sen, Vermögensrechte für seıine
Person erwerben oder solche NUur fernerhın AA haben Das
gemeıne Kecht SO wı1e das Statutarrecht der österreichischen Erbhb.
Jänder reziplerte den Grundsatz der Erwerbsunfähigkeit der
Religiosen. Die NeEUeEeTEN Amortisationsgesetze beschränken dıe
Krwerbsfähijgkeit der Klöster, lassen aber die Wirkung des feler-
liıchen (zelübdes der Armut auf Vermögen, ErwerDbs- und Handlungs-
fählgkeıt der Ordenspersonen völlig unberührt.!) Am April
1887 traf der oberste Gerichtshof die Entscheidung, daß die
Aufstellung ejines Kurators zwecks Überreichung der FErbserklärung
Z ALII} Nachlasse der Theresia Sch für deren Sohn, Hugo Sch.,
Kapitular des Stiftes Kremsmünster, gesetzlich unzulässig sel,
miıt der begründung, daß der miıt der Ablegung des Gelübdes
der Armut verbundene Kıntritt In e1N Kloster die Krbfähigkeit
ausschließe und die staatliıchen Gesetze, welche den Kıntritt dieser
KRechtsfolge anerkennen, eine Anderung nicht erfahren haben.?)

Aus der allerneuesten eıt lıegt ein ähnlıcher Fall Y Der
Benediktinerpriester 1) Alfons Sch hatte nämlich SegeCN das
Kaduzitätsärar Feststellung se1iner Erbfähigkeit Klage
hoben. Als der einzıige rhbe se1ıner 1905 verstorbenen Mutter
erhob AÄAnspruch auf den Nachlaß VO  - 1000 K, wobel seın
Vertreter den Standpunkt einnahm, daß Sch TOLZ des feier-
lıchen (Gelübdes der ÄArmut deshalb erbfählg Se1, weıl als Seel-
SOTSCr der dem Kloster inkorporierten Pfarre (+änserndorf einen
selbständigen Haushalt führe und nıcht in der Kommunität mıt
dem Orden ebe Alleın weder diese Motivierung och die 1m
Laufe des Prozesses abgegebene Erklärung des es VONN Melk,
1n welcher sıch dieser einverstanden erklärte, daß Sch dıe
Erbschaft ach seilner Mutter antrete, fand Berücksichtigung :
[)Das Oberlandesgericht bestätigte am 19 Dezember 1907 die erst-
Tichterliche Entscheidung, derzufolge Sch als ZUI11 Antritte
einer Erbschaft unfähig erklärt worden WAr.

Wie hier, wurde auch In den beiden vorausgehenden
Fällen vom Kläger oder VOoOnNn der seinem Begehren stattgebenden
Instanz jedesmal geltend gemacht, daß dieser qlg Seelsorger auf
die im 573 enthaltene Ausnahme Anspruchhabe ber jedesmal, deutlichsten im Falle, hat die ab-
schließende Instanz diesen Anspruch für vollständig unberechtigt
erklärt: 1mM Prozesse Kugen Fg hat der oberste Gerichtshof
des näheren ausgeführt: ach gemeınem KRechte sınd Mönche;,
die en Benefizium, welches dem Kloster nıcht inkorporiert ist  9
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innehaben, als der klösterlichen Heimstätte entrückt anzusehen.
ene dagegen, die als Vıkare a nutum SUuPSTIOTUuM amov1biles,
die Kloster unıertifen Pfarreı]en verwalten oder be]l Säkular-
benefizien eE1iNe zeitlang aushilfsweise Seelsorgedienste versehen
verbleiben ihrer Regel undihrem Oberen vollständiıg unterworfen
ach österreichischem KRechte können nach den Hofdekreten yVyVOo  -
271 April 786 un VO Dezember 788 Ordensgeistliche,
dıe auf weltlichen Benehizien angestellt sind, Vermögen erwerben
nd testieren sterben SI1e dıeser Verwendung ohne Testament,

trıtt die tür Weltgeistliche vorgeschrjebene Intestaterbfolge e1IN.

Dagegen bleiben Ordensmänner, welche qals Vikare qauf
dem Kloster inkorporierten Pfarre fjungıJeren, 111 ihrer vermögens-
rechtlichen Beziehung ebenso beschränkt WI® Urdenspersonen
überhaupt

Gleicehwohl ist der Wortlaut der der staatlichen Gesetz-
gebung Prinzıp festgehaltenen Erwerbsunfähigkeit des Ordens-
annes nicht ‚ weıt pressen, daß kurzerhand. jeder Erwerb.
der einzelnen UOrdensperson als ungesetzlich erscheıinen müßte.
Als November 187 das Stift Melk JC die allyzemeine
Versorgungsanstalt Wien die 1a erhob, Ae (  n ıhm auf
Grund dreier Rentenscheine des 11 März 1874 verstorbenen
Stiftspriesters Amilian dıe auf das Sterbejahr 185(4 ent
fallenden Dividenden Betrage vo 575 ausbezahlt werden,
änderte das Oberlandesgericht Wıen mıt Urteil<

Junı 1876 da$s angefochtene: Erkenntnıis der erstenInstanzab
gab dem Klagebegehren Folge und erklärte, daß die Rechts-
verhältnisse der Stiftsgeistlichen gemäß dem und
nach den politischen (zesetzen. neben dem bürgerlichen. Gesetz-
buch Zı beurteijlen sınd, also_ das Jetztere Beziehung auf dıe
KErwerbsfähigkeit der Benediktinermönche nıcht miıt solcher Strenge

a M beurteilen Ist. und daß Manicht bıs äußersten Beschränkung
der Ewerbsfähigkeit weıt gehenkann, daß sich e1in Gymnasıal-
professor durch Lektionen, eın Priester durch MeSßstipendien, eın
Schriftsteller durch gelehrte Werke, eın konomiepfarrer der
Landwirtschaft, eın Vikar durch Leistungen ıil der Seelsorgey

dgl solche Ersparnissemachen dürfte, u  - Kınlagen
Versorgungsanstalt ZU machen Oder sıch ecIN Los u dgl anzı-
schaffen.!) Wıe AUS der Vergleichung dieser Kntscheidung mıt }  }

den vorhergehenden erhellt, wırd also die gesetzlich geltende
Erwerbsunfähigkeit der CRa dl  S Tafihe cn a  Ordensleute praktisch DUr dort vorliegen,

siıch E1n Vermögenserwerb auf dem Rechtswege vollzieht, 16
beı formellen Kaufkontrakten, Erbschaftsantritt U, Ary nıcht aber-
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dort, wo der Erwerb nichts anderes ist als e1iIN Verdienen durch
persönliche Arbeit 61116 Kintlohnung für geleistete Dienste

Was 1U die Handlungsfähigkeıt, also VOLT allem die Testier-
fähilgkeit der durch das feierliche Gelübde gebundenen Ordens-
professen betrifft, liegt auf der Hand, daß VORn olcehen

österreichischen Staatsrechte ıcht die ede SeEIN kann. Denn
WENN auch zugegeben werden mMu daß weder das
noch dıe ANSCZOSCNCN Hofdekrete VOoO  a MönchenSINSCSANSECENE
Rechtsgeschäfte tür ungiltig erklären, folgt doch a4us der
gesetzlıch festgelegten KErwerbsunfähigkeit Jogisch notwendig die
Unfähigkeıit, Verträge einzugehen, durch welche einN Ver-
möOgen, das er nıcht erwerben kann, andere Personen über-
räg oder übertragen sıch verpflichtet. In diesem Sınne erHoß
denn auch‘die Judikatur interessanten Rechtsstreıite, der

2R Jänner 1855 durch den obersten Gerichtshof endgiltig
entschieden wurde. Am August 1884 starb ZzU Wiıen der
Professe des Stiftes Heiligenkreuz Dominik sSe1hNher Kıgen-
schaft alg Museums-Kustos ZU Miramare. der mıt dem
Testamente VOo Aprıl 1579 zZzu Gunsten von Personen ber

Vermögen letztwillıg verfügt hatte Das Klagebegehrendes
Stiftes, dem das städtisch-delegierte Bezirksgericht 111 'Lriest
Folge gegeben hatte, wurde durch das Urteıl des k ber
landesgerichtes 'Triest zurückgewiesen und ZW A mıiıt folgender
Begründung:: Dominık lebte se1it dem Jahre 1850 außerhalb
des Stiftes und bekleidete seither verschiedene Amter als Gymnasılal-
und Kadetteninstitutsprofessor, a{s Milıtärimnstitutsseelsorger, als
Kustos un Direktor der naturhistorischen useen des Kaisers
VO Mexıiko Miramare und Lacroma un schlıeßlich als Kustos
des Museums k< Schlosse 7ı Miramare,_ welcher IM
schait er auch starb, lauter Stellungen, denen der Heılimstätte
des Klosters entrückt, den politischen Verordnungen gemä nıcht
mehr als Stiftsmitglied betrachtet und daher nach 5(3 des

Aletztwilligen Verfügung ber Vermögen berechtigt
Wa  D Der oberste Gerichtshof jedoch verwarf als und letzte
Instanz das Erkenntnis des Oberlandesgerichtes und bestätigte
das erstrichterliche Urtelil, demzufolge Dominık als Mitglied
des Cistercienserordens testierunfähilg War, m17 folgender Be-
gründung: Wenn der Verstorbene auch se1% dem Jahre 1850
eXira claustra se1nes Stiftes verschiedene Amter bekleidet, (4e-
haltebezogen, damıiıt für Lebensbedürfnisse vorgesorgt und
eINne wertvolle botanısche un entomologische Sammlung angelegt
hatte, bekleidete doch niemals e1Ne6e Stellung, der infolge
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der politischen Verordnungen nıicht mehr qals Angehöriger des
Stiftes angesehen wurde, denn qlg politische Verordnungen
Sınne des (xesetzes zönnen bloße Anstellungsdekrete scehon deshalb
nıcht angesehen werden, weiıl Ja jede Anstellung durch ein Dekret
vollzogen wird, ım $ 573 des A. B. G.-B. aber neben der AÄnNn-
stellung Urdensperson noch der Bestand olcher politischer
Verordnungen gefordert wird, wonach e1Ne solche Person nıcht
mehr als Angehörige ihres Stiftes oder Klosters angesehen wırd,
CcINe Bedingung, welche ‚gegebenen Falle nıcht rfüllt ist

Das WwWÄäre 11 kurzer Zusammenstellung die Handhabung
des feilerlichen Armutsgelübdes österreichischen Staatsrechte.
ber noch 61NE andere Frage drängt sich da auf, VO Stand-
punkte des hegularen die wichtigste, W IT möchten die 6e1INZI :
W ie mu dıe Kirche diese (+esetze beurteilen ? Haben S1e für
den kheligi0sen vorbehaltlos und ıı868 ıhrem ZANZEN Umfange Geltung,
kann SiEe mı1t gutem (Gewissen ohne weıters ZU Norm Se1iNes
Handelns nehmen, ohne SeciNeEemM Stande zuwıderzuhandeln ?

Eıs muß ja dankbar anerkannt werden, daß das österreichische
Staatsgesetz die Bestimmungen des kanonischen Rechtes ı SANZCH
und yroßen ‚:aufrecht erhält;, aber die Gewährung VonNn Rechten,
welche letzterem zuwiderlaufen,. 8 Personen, dıe das feierliche
Armutsgelübde abgelegt haben, ist ınd bleibt eiINe Verletzung
der kıiırchlichen Freiheit, der AÄAutonomiıe der UOrden Man INAas
J sterreich immerhın darauf hınwelsen, daß INa  — miıt dem
Gegebenen zufrieden sSeihn solle, andere Stauten ıgynorıeren einfach
die Ablegung der Gelübde und VQfWGIgGIH | denselben „JeglicheAnerkennung - auf dem (Aebiete des weltlichen Kechtes, J2 VOEL-
bıeten geradezu dıe Ordensprofeß und ahnden diese selbst als
Verletzung 61116 diıesbezüglichen Verbotes, mMan Mas auch
ist diese Ansıcht bıs ZzUum Überdruß wıiederholt worden die
Ausübung KCWISS Kirchenhoheit VO  — Seiten des Staates
als Abschlagszahlung auffassen für dıe Rezeption und den Schutz,
welchen derStaat der christlichen Keligion und der katholischen
Kirche gewähre : aber all das ändert nıchts An der Tatsache,daß solche gesetzliche Bestimmungen, WIC S1e der 5(3 des A

B enthält, lauen, ihrem Berufe Ordensleuten 61Ne
rechtliche Grundlage schaffen, auf der S1e sich ihr (+elübde
schwer versündıgen, un daß 816e W AS das Schlimmste ist
der Kırche dıe Mögliıchkeit nehmen, ihr xzecht geltend machen
und solche Unglückliche reiten. Die Kırche wird solche staatliıche
Gesetze niemals als ormelle Quelle ihres KRechtes anerkennen,
WwWEeNnN S16 auch mi1t der Wertung derartiger Verfügungen heute
zurückhaltender ist als ehedem.

Aber wenıgstens das kann dıe Kenntnisder staatlıchen
bezüglich des fejerlıchen Armutsgelübdes getroffenen Bestimmungen,



Ww1e WIT s1e hıer zusammenzustellen versuchten, erreichen, daß
s]1e manche pflıchtvergessene Ordensleute abhalten wird, das
weltliche Recht das kırchliche auszuspielen un sıch VOL
der großen Öffentlichkeit bloßzustellen. Denn ist; traurıg, WeNnNn
sıch e1in Ordensmann erst V.O Staate beiehren muß 4N ıhm
das kanonische ec vorschreıbt, und noch traurıger, WeNnn WwW1e

erst ın ]Jüngster eıt geschehen ist; derselbe Staat den Ordens-
oberen aufklären muß, daß er nach Recht un Kegel weder
kirchliche noch weltliche Jurisdiktion besitzt, seinem Untergebenendıe Erlaubnis AL Handlungen erteilen, durch welche dieser
die wesentlichsten Pflichten se1ines heiligen Standes schwer verletzt.
Allerdings ist die sirenge Beobachtung des Armutsgelübdes, W1e
881e 1im W unsche der Kirche lieg't, die 1ıta COMMUunNIS, gerade beı
unNns In Österreich vielfach unmöglıch gemacht, und ohne die +e
währung eines Pekulıums VON Seıten der Klostervorstehung n
verschledene iın Seelsorge und Lehramt aqaußerhalb des Klosters
tätıge Ordenspersonen wird INa praktisch nıcht auskommen
können: aber auch der Verabreichung und BHenützung des Peku-lıums hat dıe Kirche ıhre Schranken und Bedingungen gesetzt,1)un die Entsagung jeglichen Kıgentums 1iIm strengen Sinne des

ortes ıst und bleihbt unzertrennlich mıt dem W esen des ÖOrdens-
standes verbunden. EKs 1at die Not un Bedrängnis der östfer-
reichıschen Stifte, dıe TOtfz des mächtigen Sturmes der ]osephi-nischen Gewalttaten in ıhrem Bestande _ verblieben, Gott s@e1 ank
einen guten Geist geweckt, der Nnur der KErmunterung bedarf,aber weder och die gerade 1m vergangenen Jahrhundert
besonders VOoONn Leo A{} betriebenen Keformbestrebungen des
Ordenslebens werden eıiınen dauernden KErfolg erzielen, WwWenn
die einzelnen Religiosen ihrem Willen fehlen lassen, wenn
S1e als FProprietarier 1m wahrsten Sinne des W ortes dahıinleben.
Wir könnten mıiıt Namen VOIN Professen verschiedener Urden auf-
warten, welche heute ohne jede Abhängigkeit Von ihrem Oberen,ohne jede Rechnungslegung miıt dem iın ihren weltlichen Stellungen,die S1e J2 schließlich dem Orden ZU verdanken haben, erworbenen
Vermögen vollkommen frei schalten und walten, dıe sıch heı
Kechtslehrern un Theologen angelegentlichst erkundigen, WwW1e S1ees denn anstellen mÜüssen, damit ihnen „der Prälat nichts drein-
zureden habe“; selbst der all ist keine Utopie, daß sich eın
solcher „Ordensmann“ mıt selinem Iın der Ausübung e1ınes hohenLehramtes erworbenen Vermögen eın Haus kauft, seinen selbst-ständigen Haushalt führt, das Kloster Kloster sein Jäßt, Ja selbst
bereits die Verfügung g1etrofl'en hat, we die Verlassenschaft
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ach e1N€eN] ode zuzufallen habe; und sSec1HenN Oberen
ist sicher. denn „ Cr War iN solchen Verhältnis angestellt,
daß der polıtischen Verordnungen nicht mehr als.
Angehöriger SEC1INES Klosters angesehen wird.

Das alte kanonısche Recht hatte dem Proprietarıer,
IM Ordensmanne, der das Armutsgelübde durch Besıtz VOo  ;

Sondereigentum gebrochen hatte, furchtbare- Strafen angedroht :
sollte exkommuniziert, _ WEeNnN unverbesserlich, ausgejagt

werden, Leichnam entbehrte des kiırchlichen Begräbnisses 1)
ach geltendem eCc geht eEiN solcher, WEeNnN Schuld test-
gestellt 1ST, durch Jahre des aktiven und Stimmrechtes
verlustig un ist den j_ewgiligen statutarıschen Strafen er-
wertfen. 2) Wird man g]auben wollen, dıe Kıirche habe A4Uus Laune
diese Strenge hervorgekehrt ? Hat S16 nıcht 111 dıe Vergangenheit
geschaut und die Erfahrung Rate ZEZODCN, hat S16 nıcht
die Zukunft geblickt und geahnt WAas dıe Geschichte mehr denn
einmal bestätigt hat? „Man beachte eEs ohl die erschlafften,
iıhrem Berufe unireu gewordenen Orden Sind ZUTC Ehre der
menschlichen Natur WIO6 des Christentums und des klösterlichen
Lebens allen Zeıten miıt Unfruchtbarkeit geschlagen Die Welt
111 SI6 als (Gott und wWIe6 Spricht auch S16
iıhnen Utinam frigidus quft calidus, sed qU12 tepidus efi,

frıg1dus NeC calidus, te EeYOMETE OTe®e MNeO

fSermo des Bischof{s Petrus Girardı be1i der UÜber-
gyabe des Kardınalshutes 00l .Pileus de Prata un

Galeotto de Petramala (1386/87).
Aus (Cod lat. 158— 159 der Parıser Nationalbibliothek

Von Unirversıiıtäts-Dozent Dr. Franz Bliemetzrıeder, Graz.
3 duo vyobıs Consenserint Ierram, de OMI

QUAMCUM QUE pecierint fiet 15 patre, Mathei Videtur
michl, quantum SCr1pturıs el EXPCTIENCHS ınvenıtur, quod
P1ISSIMUS benignissimus pater propter qUInNq u6 inter Cetiera.
conzuevıt precıbus deprecanc]ı1um inclinari, videliecet

propter Suam clemenc1ı1am el generositatem,
petencıum instanc1ıam ei a[ujetorıtatem,
promptam °) obediene]1am et humilitatem,

2(Lat; III) (Innoe 35V y  y  2a V - ‚ONC Trid SPSsSSs ”5 de
ontalembert Die Mönche des Abendlandes, übers aul Brandes, 36
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